
 

 

 
 
  
 
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Festlieferungen (Lieferung auf 
Konsignation) 
 
 

1. Bestellung Sortiment:     Auf Wunsch beraten wir Sie bei der Mengenberechnung. 
Bestellung:    falls möglich 10 Tage vor dem Anlass. Je früher desto 
besser. 
Bestätigung:  jede Bestellung wird schriftlich bestätigt mit der Bitte diese 
zu kontrollieren. Ohne Ihren umgehenden Bescheid werden wir den 
Auftrag so ausführen. 
 

2. Lieferung Festlieferungen erfolgen gemäss der Auftragsbestätigung, soweit 
befahrbar mit Lieferwagen / LKW, ebenerdig und festem Untergrund. 
Die Feinverteilung auf Platz ist Sache des Veranstalters. 
 
Kühlwagen und Festmobiliar werden gemäss Auftragsbestätigung 
(Skizze) platziert. Für nachträgliches Umplatzieren wird die separate 
Anfahrt nach Aufwand verrechnet. 
 
Es können keine fixen Lieferzeiten vereinbart werden. Alternativ 
schlagen wir vor, dass der Chauffeur kurz vorher den Lieferzeitpunkt 
avisiert. In diesem Fall muss eine Kontaktperson erreichbar sein. 
 

3. Abholung Jederzeit möglich während den Öffnungszeiten des Getränkemarktes.  
Ausserhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung. 
 

4. Annulation Bis eine Woche vor Anlass möglich. Externe Mobiliarkosten werden 
verrechnet. 
Weniger als eine Woche vor dem Anlass verrechnen wir eine 
Annullationspauschale von sFr. 80.—zuzüglich entstandene externe 
Mobiliarkosten. 
 

5. Bemusterung Wir empfehlen, Wein zusammen mit entsprechenden Speisen zu 
degustieren. Die Muster werden verrechnet und der für den Anlass 
gewählte Wein wieder gutgeschrieben. 
 

6. Reinigung Sämtliches Mobiliar muss gereinigt retourniert werden. Eine 
Nachreinigung durch uns, entfernen von Kleberückstände etc. wird 
separat verrechnet. 
 

7. Rückschub Die Festlieferung oder Kühlwagen muss generell ab Montag, 08.00 Uhr 
(bei Wochenend-Veranstaltung) transportbereit sein und so bestückt, 
wie angeliefert. Durch uns nötige Aufräum- und Umladearbeiten werden 
in Rechnung gestellt. 
 



 

 

8. Abrechnung Verrechnet wird nur der Verbrauch. Die Rücknahme erfolgt 
flaschengenau, ausser bei verschweissten Gebinden nur ganze 
Packungen. 
Die Ware muss sauber, trocken und in einwandfreier Originalverpackung 
retourniert werden. 
Die Getränke und das Leergut muss sortiert sein. Sortierarbeit wird nach 
Aufwand verrechnet. 
Wird mehr als die Hälfte der bestellten Getränke voll retourniert, wird 
pro Gebinde ein Unkostenbeitrag von sFr. 5.—berechnet, mindestens 
sFr. 50.— 
 

9. Zusatzleistungen Getränke vorkühlen: Kühlwagen pauschal sFr. 30.— 
                                      Kühlschrank pauschal sFr. 10.— 
Pikett:                          Nach vorgängiger Absprache bieten wir für 
                                      Festanlässe ab ca. 300 Personen einen  
                                      Pikettdienst bis 24.00 Uhr.  
                                      Ab 24.00 Uhr sFr. 50.— pro Lieferung. 
Altglas:                         Entsorgen wir in den eigenen Gebinden, Recycling- 
                                      Box oder Altglaspaloxen und entsprechenden  
                                      Gebühren. 
Menukarten drucken:    A5 / sFr. -.10/Stück       A4 / sFr. -.30/Stück 
Menukarten laminiert:  A5 / sFr. -.50/Stück       A4 / sFr.  1.--/Stück 
 

10. Beanstandungen Müssen umgehend bei oder nach der Lieferung, in jedem Fall aber vor 
dem Anlass gemacht werden. 
 

11. Versicherung Ist in jedem Fall Sache des Veranstalters 
 

12. Eigentum Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung in unserem 
Eigentum. 
 

13. Gerichtsstand Ist für alle Belange Sempach. 
 

 
 


